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Bebauungsplan Nr. 91 3. Änderung Würdigung Stellungnahme Amt für 
Denkmalpflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege vom 16.10.2025 
   
  

 



 

 



 



     
    
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Auffassung des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege hat sich seit der Aufstellung des ursprünglichen 
Bebauungsplanes geändert. Damals hatte man wegen bereits bestehender Überformung 
und Veränderungen keinen Wert auf das Bodendenkmal gelegt.  
 
Der Hinweis, dass Bodeneingriffe einem eigenständigen denkmalrechtlichen 
Erlaubnisverfahren unterliegen besteht bereits, er wird an die vorgegebene Formulierung 
angepasst. 
 
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen Denkmäler nach Landesrecht nachrichtlich in den Bebau- 
ungsplan übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die Beurteilung 
von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. Das Bodendenkmal D-1-7636-022 
„Straße der römischen Kaiserzeit“ ist deshalb nachrichtlich in der Planzeichnung 
darzustellen. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag.  
 
Die Planzeichnung, die Denkmal-Nummerierung und die Begründung sind entsprechend 
anzupassen. Der Hinweis, dass Bodeneingriffe einem eigenständigen denkmalrechtlichen 
Erlaubnisverfahren unterliegen, wird entsprechend der vorgegebenen Formulierung 
angepasst. Das Bodendenkmal wird nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt. 
 



 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 


